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Henning Schwier  

Zum aktuellen Stand des Versammlungsrechts 
 

 

Die wöchentlichen Zusammenkünfte der PEGIDA  in Dresden, die Großkund‐

gebung gegen TTIP in Berlin, die gewaltsamen Ausschreitungen anlässlich der 

Eröffnung der neuen EZB‐Zentrale  in Frankfurt belegen: das Versammlungs‐

recht hat Hochkonjunktur. Die zuständigen Behörden gelangen  im Bemühen 

um den Schutz der Versammlungsgarantie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit 

– und nicht selten darüber hinaus. Die handwerklichen Schwächen des Ver‐

sammlungsgesetzes  des  Bundes  sowie  die  Einführung  von  Landesversamm‐

lungsgesetzen  durch  einzelne  Bundesländer  erschweren  die  Rechtsanwen‐

dung zusätzlich. 

 

Die Wissenschaft  kann  diese  Probleme  nicht  lösen.  Ihre Aufgabe  kann  und 

muss  allerdings  darin  bestehen,  den  aktuellen  Bestand  des Versammlungs‐

rechts aufzuzeigen, Orientierungspunkte  für  seine  sachgerechte Anwendung 

zu setzen und Impulse für die Rechtsentwicklung zu geben. 

 

Um  den  tatsächlichen Herausforderungen  des Versammlungsgeschehens  zu 

genügen, darf sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung dabei nicht auf 

die schlichte Auslegung der verfassungs‐ bzw. versammlungsrechtlichen Vor‐

gaben beschränken, sondern muss gleichzeitig die praktische Bewältigung der 

Versammlungslagen  durch  die  Versammlungsbehörden  bzw.  den  Polizei‐

vollzugsdienst in den Blick nehmen. 
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Vorwort 
 
Art. 8 I GG garantiert das Recht des Bürgers auf Teilnahme am politischen 
Meinungs- und Willensbildungsprozess. Das Bundesverfassungsgericht 
sieht hierin „ein unentbehrliches Funktionselement eines demokratischen 
Gemeinwesens“. 
 
Diese Zuschreibung ist heute so aktuell wie seit Jahren nicht mehr. Beacht-
liche Teile der Bevölkerung fühlen sich von politischen Entscheidungspro-
zessen abgekoppelt und bringen ihre Positionen (bzw. teils ihre diffusen 
Ängste) durch Kundgebungen und Aufzüge zum Ausdruck. Die Proteste 
gegen das Projekt „Stuttgart 21“ oder die wöchentlichen Zusammenkünfte 
der PEGIDA in Dresden bilden insoweit nur die Spitze des Eisberges.     
 
Es ist Aufgabe der Politik, diese Bürger in einen Dialog zurückzuführen 
und verfassungskonforme Lösungen anzubieten. Den Versammlungsbe-
hörden bzw. dem Polizeivollzugsdienst kommt indes die Aufgabe zu, sol-
che Versammlungslagen abzusichern und insbesondere gewaltsame Zu-
sammenstöße von Demonstranten und Gegendemonstranten zu verhindern. 
Dabei gelangen die Hoheitsträger im Bemühen um den Schutz der Ver-
sammlungsgarantie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit – und nicht selten 
darüber hinaus.  
 
Das hat zunächst ganz praktische Gründe. Einige Versammlungsphänome-
ne übersteigen aufgrund ihrer Größe und Dauerhaftigkeit schlicht die Ka-
pazität der zuständigen Behörden. So hat etwa der PEGIDA e.V. über ei-
nen Zeitraum von mehr als zwei Jahren wöchentlich eine vier- bis fünfstel-
lige Teilnehmerzahl in der Innenstadt Dresdens mobilisiert.  
 
Diese praktische Problemlage wird durch die unzureichende rechtliche Si-
tuation erheblich verschärft.  
 
Zunächst ist zu konstatieren, dass das Versammlungsgesetz des Bundes 
schwerwiegende rechtliche Defizite aufweist. Tatsächlich enthält es eine 
Reihe von Regelungen, die in ihrer jetzigen Formulierung als verfassungs-
widrig oder jedenfalls verfassungsrechtlich bedenklich einzustufen sind. 
 
Vordergründig wird dieses Problem durch die Tatsache relativiert, dass das 
Versammlungsgesetz des Bundes nicht mehr im gesamten Bundesgebiet 
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II 

maßgeblich ist. Im Wege der Föderalismusreform ist die Gesetzgebungs-
kompetenz für das Versammlungsrecht vom Bund auf die Länder überge-
gangen und mittlerweile haben sieben Bundesländer eigene Regelungen im 
Versammlungsbereich erlassen.  
 
Allerdings ist dieser Umstand bei genauerer Betrachtung kein Vorteil, son-
dern belastet die Rechtsanwendung zusätzlich. Dies liegt zum einen daran, 
dass sich einige Bundesländer bedauerlicherweise für die schlichte Über-
nahme des mängelbehafteten Bundesgesetzes entschieden haben. Zum an-
deren wird der Rechtsanwender zunehmend mit einer Art „Flickenteppich“ 
des Versammlungsrechts konfrontiert sein, wenn weitere Bundesländer 
von ihrer Kompetenz Gebrauch gemacht haben. Das ist im Versamm-
lungsbereich besonders problematisch, da hier das polizeiliche Agieren in 
fremden Bundesländern eine praktische Selbstverständlichkeit darstellt, 
etwa im Rahmen der regelmäßigen Unterstützungseinsätze der Bereit-
schaftspolizeien des Bundes und der Länder. 
 
Zwar wird denjenigen, die die Kompetenzverschiebung zu Gunsten der 
Länder kritisieren, entgegnet, dass auch im Polizeirecht jedes Bundesland 
über ein eigenes Polizeigesetz verfügt. Allerdings trägt dieser Hinweis 
nicht als Gegenargument, sondern ist eher ein Argument dafür, im Ver-
sammlungsrecht nicht denselben Fehler zu begehen. 
 
Die Wissenschaft hat selbstverständlich keine Möglichkeit, auf die prakti-
schen Schwierigkeiten einzuwirken, die das Versammlungsgeschehen aus-
löst. Auch kann sie die rechtlichen Grundlagen nicht ohne weiteres verän-
dern. Die Aufgabe der Wissenschaft kann und muss allerdings darin beste-
hen, den aktuellen Bestand des Versammlungsrechts aufzuzeigen, Orientie-
rungspunkte für seine sachgerechte Anwendung zu setzen und Impulse für 
die Rechtsentwicklung zu geben. Um den tatsächlichen Herausforderungen 
des Versammlungsgeschehens zu genügen, darf sich die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung dabei nicht auf die schlichte Auslegung der verfas-
sungs- bzw. versammlungsrechtlichen Vorgaben beschränken, sondern 
muss gleichzeitig die Frage der praktischen Bewältigung der Versamm-
lungslagen durch die Versammlungsbehörden bzw. den Polizei-
vollzugsdienst in den Blick nehmen. 
 
Zu genau diesem Diskurs möchte der vorliegende Sammelband einen Bei-
trag leisten. 
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Rothenburg/O.L., 03.04.2017         Henning Schwier 
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